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Inhalt „Im Streitfall, ist die französische Fassung gegenüber der Deutschen ausschlaggebend.“



1 Versicherungsumfang und -gegenstand 1.1 



Was verstehen wir unter …?



1.1.1 Sie



Der Versicherungsnehmer und die Versicherten 1.1.2 Wir



Die Versicherungsgesellschaft, bei welcher der Vertrag unterzeichnet wird, das heißt: AXA Assurances Luxembourg 1, place de l’Etoile L-1479 Luxembourg 1.1.3 Versicherungsnehmer



Die natürliche oder juristische Person, die den Vertrag unterzeichnet, sei es für eigene Rechnung oder für Rechnung der anderen nachstehend aufgeführten Personen, und die zur Prämienzahlung verpflichtet ist. Bei der Unterzeichnung des Vertrags muss sie mindestens 18 Jahre alt sein und darf das 60. Lebensjahr nicht überschritten haben. 1.1.4 Versicherte



• Bezeichnet die Person, die der Gefahr ausgesetzt ist • Als Versicherte(r) gilt/gelten: -- d  er Versicherungsnehmer und sein Ehegatte oder mit ihm zusammenlebender Partner, sofern sie bei Inkrafttreten des Vertrags das Alter von 60 Jahren noch nicht erreicht haben; -- d  ie minderjährigen Kinder des Versicherungsnehmers und diejenigen seines Ehegatten oder mit ihm zusammenlebenden Partners, welche üblicherweise und hauptsächlich in seinem Haushalt an der in den Sonderbedingungen angegeben Adresse leben;  ie ledigen Kinder des Versicherungsnehmers und diejenigen seines Ehegatten oder mit -- d ihm zusammenlebenden Partners, zwischen 18 und 25 Jahren, deren Unterhaltskosten steuerlich absetzbar sind und die noch studieren 1.1.5 Begünstigter



• Für die Todesfallleistung: vorbehaltlich einer gegenteiligen Vereinbarung in den Sonderbedingungen, der nicht geschiedene, nicht gerichtlich oder außergerichtlich getrennte Ehegatte des Versicherten oder, in Ermangelung, die gesetzlichen Erben des Versicherten bis einschließlich 4. Grades.  In Ermangelung eines Begünstigten erstatten wir die von der Person, welche sie verauslagt hat, tatsächlich getragenen Bestattungskosten bis in Höhe der Versicherungssumme. • Für die anderen Leistungen: der Versicherte selbst
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1.2 



Versicherungsgegenstand und -umfang?



1.2.1 



Was ist der Versicherungsgegenstand? • Wir garantieren die Zahlung der vereinbarten und in den Sonderbedingungen aufgeführten Leistungen, wenn ein Versicherter im Rahmen seines Privatlebens oder seines Schulalltags Opfer eines Unfalls wird, das heißt jeder nicht im Rahmen einer beruflichen oder vergüteten Tätigkeit erfolgte oder nicht unter die Gesetzgebung über die Arbeits- oder Wegeunfälle fallende Unfall. F ür Kinder, Studenten oder Auszubildende gilt die Leistung bei vergüteter oder nicht vergüteter Arbeit, die während der Schulferien oder der Freizeit geleistet wird, jedoch unter Ausschluss der Unfälle, die unter die Gesetzgebung über die Arbeits- oder Wegeunfälle fallen. • Wir garantieren ebenfalls die Zahlung der vereinbarten und in den Sonderbedingungen aufgeführten Leistungen, wenn ein Versicherter unter 18 Jahren Opfer einer schweren Krankheit wird. Die vorliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die beigefügten Sonderbedingungen bilden den Versicherungsvertrag. In den Sonderbedingungen sind die gewählte Versicherungsformel, die Versicherungsleistungen und die Versicherungssummen aufgeführt. Sie vervollständigen die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und heben sie auf, sofern sie ihnen widersprechen.



1.2.2 



Was verstehen wir unter „Unfall“? Unter Unfall ist ein plötzliches Ereignis zu verstehen, welches eine körperliche Beeinträchtigung oder den Tod bewirkt, und dessen Ursache oder eine von dessen Ursachen außerhalb des Organismus des Opfers liegt. Als Unfall betrachten wir ebenfalls: • Ertrinken, Kälteschock, Ersticken; • unfreiwilliges Einatmen von Gasen oder Dämpfen oder versehentliche Aufnahme von giftigen oder ätzenden Stoffen; • Verbrennungen, Stromschläge oder Blitzschläge; • Verletzungen oder Tod infolge von Notwehr oder der Beteiligung an der Rettung von gefährdeten Personen oder Gütern; • Wundstarrkrampf, Tollwut oder Milzbrand; • Gesundheitsschädigungen mit objektiven durch ärztliche Untersuchungen kontrollierbaren Symptomen, vorausgesetzt sie sind die direkte oder ausschließliche Folge eines versicherten Unfalls; • Zerrungen oder Risse von Muskeln, Sehnen oder Bändern, die auf eine erhöhte und plötzliche Anstrengung zurückzuführen sind, vorausgesetzt, es wurde nachgewiesen, dass diese Verletzungen nicht auf den vorherigen Gesundheitszustand des Opfers zurückzuführen sind.
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1.2.3 



Was verstehen wir unter schweren Krankheiten? • Als schwere Krankheiten gelten ausschließlich: Krebs, hodgkinsche Krankheit, zerebrospinale Meningitis, Typhus, Diphtherie, Enzephalitis, Kinderlähmung, Tuberkulose, Starrkrampf, Scharlach, Tollwut, Milzbrand, Cholera, Botulismus. • Der Versicherungsschutz gilt für die frühestens 14 Tage nach Inkrafttreten des Vertrags und spätestens 14 Tage nach dessen Beendigung festgestellten Krankheiten. • Eine Krankheit gilt als festgestellt an dem Tag, an dem der Arzt dem Versicherten oder einem seiner Verwandten seine Diagnose mitteilt. • Eine Dauerinvalidität infolge einer schweren Krankheit berechtigt nicht zu einer Entschädigung, wenn der Grad der Dauerinvalidität geringer als 10 % ist. Invaliditäten ab einschließlich 10 % werden jedoch ab dem ersten Prozent übernommen. • Ein Rezidiv, das heißt eine Krankheit, die mit einer vorherigen Krankheit verbunden ist, gilt als Teil der ursprünglichen Krankheit, wenn es innerhalb von weniger als 12 Monaten nach dem Ende der aufgrund dieser Krankheit benötigten Behandlung auftritt. Es gilt als neue Krankheit, wenn es mindestens 12 Monate nach dem Ende der aufgrund dieser Krankheit benötigten Behandlung auftritt. • Für die Leistung „Kosten für einen Rücktransport“ erachten wir eine schwere Krankheit als im Ausland aufgetreten, wenn sie dort ausbricht.



1.2.4 



Was verstehen wir unter „Schadenfall“? Den oben definierten Unfall oder die oben definierte schwere Krankheit.



1.2.5 



Welche Sportarten werden abgedeckt? Sämtliche unentgeltlich ausgeübte Freizeitsportarten, selbst im Rahmen eines Wettkampfs, werden abgedeckt. Folgende Sportarten werden jedoch, vorbehaltlich einer gegenteiligen Vereinbarung in den Sonderbedingungen, nicht abgedeckt: Kampfsportarten und Kampfkunst (namentlich Karate, Ringen, Judo, Boxen, …), Tiefseetauchen mit einem autonomen Atemgerät oder Bleigurt, Segeln oder Motorbootfahren über 3 Seemeilen von der Küste entfernt, Bobsport, Steeplechase, Alpinismus oder andere Arten von OutdoorBergsteigen, Skeleton, Speläologie, Rafting oder Canyoning. Keine Deckung besteht für:  Sportluftfahrt in jeder Form (namentlich Fliegerei, Drachenfliegen, Fallschirmspringen, Segelfliegen, Bungee-Springen, …) und Wettrennen, Training und Testfahrten von Motor fahrzeugen mit Ausnahme von Touristenrallyes.
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1.2.6 



Welche Transportmittel fallen unter den Versicherungsschutz? Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen wird die Benutzug als Fahrer oder Beifahrer eines Land- oder Seefahrzeuges abgedeckt, mit Ausnahme der Verwendung eines Quads oder eines Motorrads, vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen in den Sonderbedingungen. Unter Motorrad verstehen wir jedes zwei- oder dreirädrige Fahrzeug über 50 cm3, dessen Horizontalgeschwindigkeit 40 km/h überschreitet. Der Versicherte ist ebenfalls als einfacher Passagier eines ordnungsgemäß für den Personentransport zugelassenen Luftfahrzeugs versichert.



1.2.7 



Wo sind Sie versichert? Die Versicherung gilt weltweit.



1.2.8 



Wie sieht es mit der Indexierung Ihres Vertrags aus? Vorbehaltlich einer gegenteiligen Vereinbarung variieren die Leistungsgrenzen, die Versicherungssummen, die Prämie und die möglichen Selbstbehalte bei der jährlichen Fälligkeit des Vertrags entsprechend dem Verhältnis zwischen dem zu dem Zeitpunkt geltenden vom Zentralen Dienst für Statistik und Wirtschaftsstudien in Luxemburg (STATEC) ermittelten halbjährlichen Verbraucherpreisindex und dem in den letzten Sonderbedingungen genannten halbjährlichen Verbraucherpreisindex. Im Schadenfall dient der für die letzte fällige Prämie berücksichtigte Index der Bestimmung des Betrags der Versicherungssumme. Im Laufe des Vertrags besteht die Möglichkeit, für die folgende jährliche Prämienfälligkeit auf die Indexierung der Leistungen und der Prämie zu verzichten, vorausgesetzt wir wurden mindestens 3 Monate vor diesem Datum darüber informiert. In diesem Fall gilt der bei der letzten jährlichen Fälligkeit erreichte Betrag für die Versicherungssumme einer jeden dieser Leistungen sowie für die entsprechende Prämie.



1.3 



Was sind unsere Leistungen? Wir treten bei einem versicherten Schadenfall gemäß den vereinbarten und in den Sonderbedingungen aufgeführten Beträgen und Leistungen ein:



1.3.1 



Im Todesfall Wir zahlen die Versicherungssumme an die Begünstigten, wenn der Versicherte innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall oder, im Falle einer schweren Krankheit, ab dem Tag ihrer Feststellung verstirbt. Die Versicherungssumme wird innerhalb von 15 Tagen nach Meldung des Todes und Eingang der von der Gesellschaft geforderten Belege ausgezahlt. Tritt der Tod nach der Auszahlung von Entschädigungen für Dauerinvalidität ein, werden die diesbezüglich ausgezahlten Beträge von der im Todesfall geschuldeten Leistung in Abzug gebracht.
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Wenn der Versicherte infolge eines Unfalls mit einem von ihm genutzten öffentlichen Transportmittel oder infolge einer Naturkatastrophe im Ausland verschollen ist und ein Jahr nach dem Ereignis immer noch kein offizieller Todesnachweis erbracht werden konnte, zahlen wir die Versicherungssumme aus. Im Falle eines Wiederauftauchens des Versicherten, ist unsere Leistung von den Empfängern an uns zurückzuzahlen. Fünf Jahre nach der Auszahlung bleibt sie ihnen jedoch erworben. 1.3.2 



Im Falle einer Dauerinvalidität (Voll- oder Teilinvalidität)



1.3.2.1 



Bestimmung des Invaliditätsgrades Die Dauerinvalidität ist der Angriff auf die körperliche Unversehrtheit des Versicherten. Der Invaliditätsgrad wird durch ärztlichen Beschluss gemäß der offiziellen französischen Invaliditätstabelle bestimmt, ohne jedoch 100 % überschreiten zu dürfen und ohne Berücksichtigung des ausgeübten Berufes oder der Beschäftigungen des Versicherten. Der Grad der Dauerinvalidität wird ab der Konsolidierung der Verletzungen des Versicherten und spätestens drei Jahre nach dem Unfalldatum oder dem Datum der Feststellung der schweren Krankheit festgelegt. Unter Konsolidierung verstehen wir das Datum, ab welchem die Folgeschäden sich nicht mehr weiterentwickeln können. In den nicht in dieser Tabelle vorgesehenen Fällen wird der Invaliditätsgrad durch Vergleich und per Analogie bestimmt. Wenn der Versicherte Linkshänder ist, gelten die für den rechten Arm festgelegten Invaliditätsgrade ebenfalls für den linken Arm und umgekehrt. Ein Beidhänder gilt als Rechtshänder. Die an bereits beeinträchtigten Gliedmaßen und Organen entstandenen Verletzungen werden in Höhe des Unterschieds zwischen der Vorinvalidität und der nach dem Unfall oder der schweren Krankheit vorliegenden Invalidität entschädigt. Wenn ein Gliedmaß oder ein Organ infolge ein und desselben Schadenfalls mehrere Verletzungen erlitten hat, wird nur der höchste Invaliditätsgrad zurückbehalten.



1.3.2.2 



Bestimmung und Auszahlung der Versicherungsleistung Wir zahlen dem Versicherten innerhalb von 15 Tagen ab der endgültigen Konsolidierung der Verletzungen eine Entschädigung verhältnismäßig zum festgestellten Invaliditätsgrad, welche gemäß dem Entschädigungsmodell der progressiven sogenannten 1-3-5 Leistung berechnet wird, das heißt: • Auf der Grundlage der Versicherungssumme, für den Teil des Invaliditätsgrades von 1 % bis 25 % • Auf der Grundlage des dreifachen Wertes der Versicherungssumme, für den Teil des Invaliditätsgrades von 26 % bis 50 % • Auf der Grundlage des fünffachen Wertes der Versicherungssumme, für den Teil des Invaliditätsgrades von 51 % bis 100 %
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Sollte unser Vertrauensarzt ein Jahr nach dem Unfall oder der Feststellung der schweren Krankheit erachten, dass die endgültige Bestimmung des Grades der Dauerinvalidität noch nicht möglich ist, kann der Versicherte eine vorläufige Bestimmung eines Invaliditätsgrades beantragen und einen Vorschuss beziehen, welcher der Hälfte der Entschädigung entspricht, die für diesen vorläufigen Invaliditätsgrad geschuldet wird. Dieser ausgezahlte Betrag bleibt dem Versicherten erworben. Es wird keinerlei Invaliditätsleistung geschuldet, falls der Versicherte vor der Konsolidierung oder vor der vorstehend beschriebenen provisorischen Auszahlung verstirbt. Wenn der Versicherte, dessen Zustand vorläufig konsolidiert wurde, vor der endgültigen Konsolidierung verstirbt, wird keinerlei zusätzliche Leistung für die Dauerinvalidität geschuldet. 1.3.3 



Im Falle von medizinischen Kosten Wir erstatten bis in Höhe der Versicherungssumme und bis zur Konsolidierung der Verletzungen, jedoch höchstens während drei Jahren ab Datum des Schadenfalls, die verauslagten oder von einem Arzt verordneten und für die Heilung des Versicherten erforderlichen Behandlungskosten. Unter Behandlungskosten verstehen wir: Medizinische Kosten, pharmazeutische Kosten, Kosten für den Krankenhausaufenthalt, Rehabilitationskosten, Kosten für ästhetische Eingriffe, Kosten für medizinisch notwendige Transporte, unter Ausschluss der Kosten für den Rücktransport des versicherten Opfers eines Schadenfalls im Ausland, Kosten für vorläufige Prothesen (Zahnprothesen, Hörgeräte, optische und orthopädische Prothesen) und/oder erste Prothesen (Zahnprothesen, Hörgeräte, optische und orthopädische Prothesen). Die Transportkosten werden in Höhe von höchstens 20 % der Versicherungssumme und auf der Grundlage von 0,40 € pro km bei Verwendung eines speziellen Fahrzeuges erstattet. Wir übernehmen ebenfalls die Kosten für das Ersetzen oder die Reparatur von bereits bestehenden Prothesen (mit Ausnahmen von Brillen und Kontaktlinsen), wenn die Beschädigung eine Folge eines versicherten Unfalls ist. Bei folgenden Kosten wird die Leistung auf 200 % der Versicherungssumme erweitert: • Kosten für die Miete von medizinischem Material, welches nicht von den Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen zur Verfügung gestellt wird; • verauslagte Kosten für Umbauten und Mobiliaränderungen (einschließlich des Fahrzeugs), sofern sie sich aufgrund der körperlichen Behinderung als unumgänglich erweisen und von dem durch die Gesellschaft bestellten medizinischen Gutachter verordnet werden. Wir begleichen sämtliche versicherte Kosten innerhalb von 15 Tagen nach Vorlage der entsprechenden Belege. Im Falle eines mehr als 5-tägigen Krankenhausaufenthalts zahlen wir gegen Vorlage eines vom Krankenhaus erstellten Belegs unverzüglich einen Vorschuss von 125 € zu dem bei der Unterzeichnung vereinbarten Index. Die vorliegende Leistung gilt als Zusatz und wird nach Ausschöpfung der Leistungen der Organismen der Sozialversicherung, der Vorsorgekasse oder sonstiger ähnlicher Organismen erbracht, ohne dass das Opfer jedoch eine Gesamtentschädigung erhalten kann, welche die reellen Ausgaben übersteigt.
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1.3.4 



Im Falle eines Krankenhausaufenthalts Für jeden mehr als 24-stündigen Krankenhausaufenthalt zahlen wir für jeden angefangenen Zeitraum von 24 Stunden das in den Sonderbedingungen vereinbarte Krankenhaus-Tagegeld. Die Entschädigungsdauer beträgt höchstens 365 Tage ab Datum des Schadenfalls.



1.3.5 



Im Falle von Kosten für einen Rücktransport Wenn der Versicherte Opfer eines versicherten Schadenfalls im Ausland wird, erstatten wir bis in Höhe der Versicherungssumme die Kosten für die folgenden Leistungen: • die Kosten für den Rücktransport an den Wohnsitz des Versicherten, dessen Arzt den Rücktransport zwecks Förderung des Heilungsprozesses anordnet, oder, im Todesfall, des Leichnams des Versicherten; • die für die Hin- und Rückreise vom Wohnsitz an den Ort, an dem der Versicherte den Unfall hatte und festliegt, von seinem Ehegatten oder einem Angehörigen (Vorfahren, Nachfahren oder Geschwister) verauslagten Kosten, sofern sein Zustand die Anwesenheit einer dieser Personen erfordert und der Rücktransport medizinisch unmöglich ist; Die Kosten für die Rückführung des Leichnams werden an die Person(en) gezahlt, die für die Todesfallleistung, als Begünstigte(r) eingesetzt wurde(n). Unter Reisekosten verstehen wir die Erstattung eines Zugtickets 1. Klasse oder eines Flugtickets für einen Linienflug in der Economy-Class oder, im Falle der Verwendung eines speziellen Fahrzeuges, die Erstattung der Kosten auf der Grundlage von 0,40 € pro km. Die vorliegende Leistung gilt als Zusatz und wird nach Ausschöpfung der Leistungen der Organismen der Sozialversicherung, der Vorsorgekasse oder sonstiger ähnlicher Organismen erbracht, ohne dass das Opfer jedoch eine Gesamtentschädigung erhalten kann, welche die reellen Ausgaben übersteigt. Wir begleichen sämtliche versicherten Kosten innerhalb von 15 Tagen nach Vorlage der entsprechenden Belege.



1.3.6 



Die Komfort-Pauschalleistung Jugendlicher Im Falle eines versicherten Schadenfalls erbringen wir bis in Höhe der Versicherungssumme die folgenden Leistungen: • Für das versicherte Kind, eine Pauschalentschädigung für Nachhilfestunden von 25 € zum vereinbarten Index pro Tag der ärztlich bescheinigten vorübergehenden vollen Unfähigkeit, den Unterricht zu besuchen, sofern das Kind den Unterricht während mindestens 15 aufeinanderfolgenden Tagen versäumt hat. Berücksichtigt wird der Unterricht von der 1. Klasse der Grundschule bis zur Abschlussklasse des Sekundarunterrichts oder gleichwertiger Klassen. Die Entschädigungsdauer beträgt höchstens 60 Tage. • Für das versicherte hospitalisierte Kind, welches am Tag des Schadenfalls jünger als 14 Jahre ist, eine Pauschalentschädigung für Aufenthaltskosten von 25 €/Tag zum vereinbarten Index, wenn die Anwesenheit seiner Mutter oder seines Vaters in der gleichen Einrichtung oder in deren Nähe erforderlich ist. Die Transportkosten sind in dieser Pauschalleistung eingeschlossen. Die Entschädigungsdauer beträgt höchstens 60 Tage.
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• Für das versicherte Kind, welches am Tag des Schadenfalls jünger als 14 Jahre ist, eine Pauschalentschädigung für Betreuungskosten von 25 € zum vereinbarten Index pro Tag der vorübergehenden vollen Unfähigkeit, den Unterricht zu besuchen, ab dem 1. Tag dieser Unfähigkeit. Die Notwendigkeit für das Kind, zu Hause zu bleiben, muss ärztlich bescheinigt sein. Es muss ebenfalls nachgewiesen werden, dass beide Elternteile einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Die Entschädigungsdauer beträgt höchstens 60 Tage. • Für das versicherte und infolge eines Unfalls vorübergehend behinderte Kind, die Erstattung der außerordentlichen Kosten, die verauslagt wurden, um ihm zu ermöglichen, von seinem Wohnsitz zur Schule und wieder zurück zu gelangen, bis in Höhe von höchstens 25 € zum vereinbarten Index pro Tag und gegen Vorlage entsprechender Belege. Diese Leistung wird auf den Transport des Schülers unter 14 Jahren ausgedehnt, dessen Eltern entweder länger als 48 Stunden hospitalisiert oder verstorben sind. Die Entschädigung wird auf der Grundlage von 0,40 € pro km bei Verwendung eines speziellen Fahrzeuges berechnet. Die Entschädigungsdauer beträgt höchstens 60 Tage. • Außerhalb eines Schadenfalls, für das versicherte Kind, die Erstattung seines Schulranzens, der Schulausstattung und des Schulmaterials, bei Diebstahl, nach Anzeige bei der Polizei. Wir treten einmal pro Versicherungsjahr und bis in Höhe von höchstens 100 € zum vereinbarten Index auf der Grundlage des Wertes am Tag des Schadenfalls ein. Wir begleichen sämtliche versicherten Kosten innerhalb von 15 Tagen nach Vorlage der entsprechenden Belege. Die verschiedenen Leistungen sind bis zur Ausschöpfung des in den Sonderbedingungen für die Komfort-Pauschalleistung Jugendlicher vereinbarten Betrages in der vom Versicherungsnehmer bestimmten Rangfolge kumulierbar.



1.4 



In welchen Fällen erbringen wir keine Leistungen?



1.4.1 



In folgenden Fällen erbringen wir niemals Leistungen: • allergischen Erkrankungen; • Leistenbrüchen und Bandscheibenvorfälle, Krampfadern und ihre Komplikationen, Hexenschüsse und Ischias; • Komplikationen und Unfälle infolge von medizinischen Behandlungen und chirurgischen Eingriffen, die nicht aufgrund eines versicherten Unfalls erforderlich sind; • subjektive Beschwerden oder psychische Störungen ohne ersichtlichen organischen Träger; • unbeschadet der in Punkt 1.2.3 vorgesehenen Bestimmungen, allgemeine Krankheiten, d.h. jede Veränderung der Gesundheit, deren Ursache nicht auf ein Trauma zurückzuführen ist, selbst wenn sie mit Insektenstichen oder –bissen, einer Bluttransfusion, usw. einhergehen; • Einsätze in der Luftfahrt als Pilot oder Crewmitglied;



• Unfälle, die sich aus dem Fahren eines Land- oder Seefahrzeuges ohne gültigen von der entsprechenden Gesetzgebung vorgeschriebenen Führerschein ereignen; • Unfälle infolge einer der nachstehend aufgeführten schweren Fahrlässigkeiten: -- T runkenheit oder Alkoholvergiftung, ein durch die Einnahme von anderen Produkten oder Substanzen als alkoholische Getränke verursachter trunkenheitsähnlicher Zustand;
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-- Wetten, Herausforderungen; -- A  usübung von Sportarten unter bestimmten Bedingungen, so dass sie der Meinung von Spezialisten zufolge waghalsige oder gefährliche Handlungen darstellen; Wir übernehmen den Schadenfall jedoch, wenn der Versicherte oder seine Rechtsnachfolger nachweisen können, dass kein kausaler Zusammenhang zwischen der schweren Fahrlässigkeit und dem Unfall besteht. • die Folgen der Teilnahme an einer Schlägerei oder einer anderen Gewalttat; • die Folgen von Kriegstaten, bakteriologischen oder chemischen Angriffen, einschließlich des Bürgerkriegs oder anderer kollektiv begangener Gewalttaten, mit oder ohne Rebellion gegen die Behörden. Der Versicherungsschutz bleibt jedoch während 14 Tagen ab Beginn der Feindseligkeiten aufrecht erhalten, wenn der Versicherte vom Ausbruch eines Krieges im Ausland überrascht wird; • die Folgen eines Aufstands, eines Streiks oder eines Terrorakts, außer es kann nachgewiesen werden, dass das Opfer nicht aktiv daran beteiligt war, wobei Notwehr zulässig ist; • die Auswirkungen von Naturkatastrophen, die sich im Großherzogtum Luxemburg ereignen; • die direkten oder indirekten Auswirkungen der Veränderung des Atomkerns, der Radioaktivität und der Entstehung von ionisierender Strahlung. Der Versicherungsschutz bleibt jedoch im Fall einer aufgrund eines versicherten Schadenfalls benötigten medizinischen Bestrahlung erworben; • Selbstmord oder Selbstmordversuch; • absichtlich vom Versicherten oder dem Begünstigten verursachte Unfälle oder Verletzungen; • die Verschlimmerung der Folgen eines Schadenfalls, die durch das Unterlassen des Versicherten, sich einer regelmäßigen und angemessenen Behandlung zu unterziehen, entstehen; • Unfälle während der Ausübung einer vergüteten oder berufsbedingt ausgeübten Sportart. Falls die Gesellschaft die Nichtdeckung eines Schadenfalls geltend macht, hat sie den Beweis für die Tatsache zu erbringen, welche zum Erlischen ihrer Verpflichtung führt. 1.4.2 



Wir erbringen reduzierte Leistungen für: die Auswirkungen eines Verstoßes gegen die Gesetzgebung bezüglich des Tragens des Sicherheitsgurtes oder des Helmes. Die geschuldeten Entschädigungen werden um ein Drittel reduziert. Der Nachweis des Verstoßes gegen die Gesetzgebung obliegt der Gesellschaft.



1.5 



Welche Personen sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen? Wir versichern keine Personen, die unter einer schweren Krankheit oder einem schweren Gebrechen leiden, wie z.B. Gehörlosigkeit, Blindheit, Lähmung, Schlaganfall, Epilepsie, Diabetes, Geisteskrankheit, Tuberkulose, Rückenmark- und Herzerkrankungen, oder andere ähnlich schwere Erkrankungen. Das Vorliegen solcher Erkrankungen bei einem Versicherten hat die Verwirkung des Versicherungsschutzes zur Folge.



1 Versicherungsumfang und -gegenstand
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1.6 



Was passiert im Falle eines Schadenfalls?



1.6.1 



Anzeige und Verpflichtungen des Versicherten Um uns eine bestmögliche Abwicklung des Schadenfalls zu ermöglichen, sind bestimmte Verfahrensweisen unumgänglich. Sie müssen insbesondere: • uns den Schadenfall schnellstmöglich und auf jeden Fall spätestens innerhalb von 8 Kalendertagen nach dem Ereignis anzeigen, außer in Fällen höherer Gewalt, und uns unverzüglich sämtliche erforderlichen Auskünfte erteilen, um die Umstände und das Ausmaß der Schäden zu ermitteln; Die Schadenanzeige muss das Datum und die Uhrzeit, die Art, die Ursachen, die Umstände, die Folgen und den Ort des Schadenfalls enthalten, sowie die Namen, die Vornamen und die Wohnsitze möglicher Zeugen. Ihr muss ebenfalls ein ärztliches Attest beigefügt werden, welches die Art der Verletzungen näher erläutert. • sämtliche vernünftigen Maßnahmen ergreifen, um die Schäden zu vermieden und abzuschwächen; • dem Arzt und den Vertretern der Gesellschaft gestatten, den Versicherten zu treffen, und ihre Untersuchungen erleichtern; • uns auf Antrag sämtliche medizinischen Bescheinigungen und Berichte zur Verfügung stellen sowie sämtliche Auskünfte bezüglich des Gesundheitszustands des Opfers vor oder nach dem Unfall und des Verlaufs der medizinischen Behandlung erteilen. Die Leistungen werden nur bewilligt, wenn uns das Recht vorbehalten wird, Ihren Gesundheitszustand jederzeit und durch einen von uns bestellten Arzt überprüfen zu lassen. Dessen Schlussfolgerungen werden Ihnen mitgeteilt. Im Falle einer Uneinigkeit werden zwei medizinische Gutachter zu Rate gezogen, wobei jede Partei ihren Gutachter selbst auswählt. Wenn sich die beiden ebenfalls uneinig sind, wir ein Dritter hinzugezogen, um eine Entscheidung herbeizuführen. Die Gutachter sind von jeglicher juristischen Formalität befreit. Jede Partei trägt die Kosten und Honorare ihres eigenen Gutachters und die Hälfte der Kosten und Honorare des Drittgutachters. Im Todesfall können wir auf unsere Kosten eine Autopsie durchführen lassen. Durch die alleinige Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags willigt der Versicherte im Voraus ein, dass sein Arzt unserem Vertrauensarzt einen die Todesursache enthaltenden Todesschein übermittelt. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, ein von den zuständigen Behörden erstelltes Unfallprotokoll zu verlangen. Im Falle eines Verstoßes gegen die vorstehenden Verpflichtungen, und sofern dieser Verstoß uns Schaden zufügt, sind wir berechtigt, die Leistung auf die Höhe des erlittenen Schadens zu verringern. Wir können hingegen unsere Leistung verweigern, wenn dieser Verstoß mit betrügerischer Absicht erfolgt ist, wobei uns in diesem Fall die Beweislast obliegt.
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1.6.2 



Vorheriger Gesundheitszustand und Verschlimmerung Für die Beurteilung unserer Leistungen werden lediglich die Folgen berücksichtigt, die der Unfall auf einen gesunden und physiologisch und anatomisch normalen Organismus gehabt hätte. Wenn eine Vorinvalidität, eine bereits bestehende Krankheit oder ein nachlässigkeitsbedingter Pflegemangel die Folgen des Schadenfalls verschlimmern, werden lediglich die Folgen entschädigt, die der Schadenfall ohne das Einwirken dieses Zustands gehabt hätte.



1.6.3 



Wahl des Arztes Für seine Behandlung steht dem Versicherten die Wahl seines Arztes oder des Krankenhauses frei.



1.6.4 



Anspruch gegenüber haftpflichtigen Dritten Wir verzichten auf jeglichen Anspruch gegenüber den Haftpflichtigen des Schadenfalls, außer bezüglich der medizinischen Kosten und der Kosten für einen Rücktransport. Für diese beiden Leistungsarten treten wir in Bezug auf diese Kosten in sämtliche Rechte und Klagen des Versicherten gegen Dritte ein. Außer bei Absicht und schwerer Fahrlässigkeit üben wir unser Eintrittsrecht bezüglich dieser Kosten gegenüber dem Versicherungsnehmer und der in seinem Haushalt lebenden Personen, deren Haftung nicht durch einen Versicherungsvertrag abgedeckt ist, nicht aus.
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2 Welches sind die administrativen Bestimmungen? 2.1 



Wann kommt der Vertrag zustande und wann tritt er in Kraft? Der Vertrag kommt durch die Unterzeichnung der Sonderbedingungen durch die Vertragsparteien zustande. Er tritt ab dem Tag und der Uhrzeit, die in den Sonderbedingungen vereinbart wurden, in Kraft. In Ermangelung einer Angabe der Uhrzeit, wird diese auf 0.00 Uhr am Tag des Inkrafttretens festgesetzt. Die gleichen Bestimmungen gelten für jeden Zusatzvertrag.



2.2 



Welches ist die Vertragsdauer? Die Versicherung wird für die in den Sonderbedingungen vorgesehene Dauer abgeschlossen. Der Versicherungsnehmer und die Gesellschaft haben jedoch das Recht die Versicherung jedes Jahr zum jährlichen Zahlungsdatum der Prämie, oder alternativ zum jährlichen Wiederholungsdatum des Vertragsbeginns zu kündigen Dies ist der Gegenpartei durch einen eingeschriebenen Brief, im Falle des Versicherungsnehmers mindestens 30 Tage vor diesem Datum, im Falle der Gesellschaft mindestens 60 Tage vor diesem Datum, mitzuteilen. Ohne Verletzung der Bestimmungen des vorausgegangenen Absatzes hat der Versicherungsnehmer bei Verträgen mit jährlicher Zahlweise das Recht innerhalb von 30 Tagen, gerechnet vom Datum des Versandes der jährlichen Zahlungsaufforderung, den Vertrag zu kündigen. Am Ende der ursprünglichen Dauer der Versicherung, wird diese vorbehaltlich der Anwendung des vorstehenden Absatzes stillschweigend von Jahr zu Jahr verlängert. Eine für weniger als ein Jahr abgeschlossene Versicherung kann nicht stillschweigend verlängert werden. Die Dauer der stillschweigenden Verlängerung darf keinesfalls mehr als ein Jahr betragen.



2.3 



Welches sind Ihre Obliegenheiten in Sachen Erklärungen bei Vertragszeichnung? Der Vertrag wird auf der Grundlage der Erklärungen des Versicherungsnehmers erstellt und die Prämie entsprechend festgesetzt. Der Versicherungsnehmer muss genauestens sämtliche von ihm bekannten Umstände angeben, die es der Gesellschaft ermöglichen, die von ihr zu übernehmenden Risiken zu beurteilen. Der Vertrag ist nichtig, wenn das absichtliche Verschweigen oder die absichtliche Ungenauigkeit der Angaben bei der Erklärung die Gesellschaft bezüglich der Elemente zur Beurteilung der Gefahr irreführen. In einem solchen Fall bleiben die bereits gezahlten Prämien der Gesellschaft erworben. Sie hat sowohl Anspruch auf die Rückzahlung der möglicherweise bereits beglichenen Schadenfälle sowie auf die Zahlung der fälligen Prämien bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie Kenntnis über das Verschweigen oder die Ungenauigkeit der Angaben erlangt hat. Im Übrigen kann die Gesellschaft im Schadenfall die Erbringung von Leistungen verweigern. Im Falle von unabsichtlichem Verschweigen oder unabsichtlich gemachten ungenauen Angaben kann die Gesellschaft innerhalb eines Monats ab dem Tag, an dem sie von einer solchen Meldung Kenntnis erlangt hat, eine Vertragsänderung mit Wirkung zum Tag dieser Kenntniserlangung vorschlagen. Wenn die Gesellschaft jedoch nachweist, dass sie die Gefahr keinesfalls versichert hätte, kann sie den Vertrag innerhalb der vorstehend erwähnten Frist kündigen.
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Sollte der Vorschlag zur Vertragsänderung vom Versicherungsnehmer abgelehnt werden oder dieser Vorschlag innerhalb einer einmonatigen Frist ab Erhalt nicht angenommen werden, kann die Gesellschaft den Vertrag innerhalb von 15 Tagen kündigen. Sollte sich vor Inkrafttreten der Vertragsänderung oder der Kündigung ein Schadenfall ereignen, muss die Gesellschaft die entsprechende Leistung erbringen. Falls das Verschweigen oder die Ungenauigkeit der Angaben dem Versicherungsnehmer zu Lasten gelegt werden kann, muss die Gesellschaft die Leistung nur entsprechend dem Verhältnis zwischen der gezahlten Prämie und der Prämie, die der Versicherungsnehmer hätte zahlen müssen, erbringen.



2.4 Welches sind Ihre Obliegenheiten in Sachen Erklärungen während der Vertragslaufzeit? Der Versicherungsnehmer muss der Gesellschaft per Einschreiben jede Änderung der in den Sonderbedingungen aufgeführten Umstände, welche die Gefahr bilden, namentlich das Auftreten einer schweren Krankheit oder eines schweren Gebrechens, sobald er Kenntnis davon erlangt hat oder spätestens innerhalb von 8 Werktagen mitteilen. Sie müssen uns ebenfalls mitteilen, wenn sie andere Vertrage ähnlicher Art für den gleichen Versicherten abgeschlossen haben. 2.4.1 



Was passiert im Falle einer Gefahrenminderung? Falls die Gefahr, dass das versicherte Ereignis eintritt, wahrnehmbar und nachhaltig gemindert wird, so dass die Gesellschaft der Versicherung zu anderen Bedingungen als den bestehenden zugestimmt hätte, falls diese Minderung zum Zeitpunkt der Vertragszeichnung bereits vorgelegen hätte, ist die Gesellschaft verpflichtet, eine Verringerung der Prämie mit Wirkung zum Tag, an dem sie von dieser Minderung Kenntnis erlangt hat, zu bewilligen. Wenn die Parteien sich innerhalb eines Monats nach dem Antrag auf Minderung des Versicherungsnehmers nicht über eine neue Prämie einigen können, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen.



2.4.2 



Was passiert im Falle einer Gefahrerhöhung? Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, neue Umstände oder Veränderungen der Umstände mitzuteilen, die eine wahrnehmbare Erhöhung: • der Gefahr, dass das versicherte Ereignis eintritt • der Intensität dieser Gefahr mit sich bringen. Im Falle einer Erhöhung derartigen Ausmaßes, dass die Gesellschaft der Unterzeichnung des Vertrags nicht unter den gleichen Bedingungen zugestimmt hätte, wenn die Gefahr in diesem Ausmaß bei der Unterzeichnung bestanden hätte, muss die Gesellschaft innerhalb eines Monats ab dem Tag, an dem sie von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat, eine rückwirkende Vertragsänderung mit Wirkung zum Tag der Erhöhung vorschlagen. Wenn die Gesellschaft den Beweis erbringt, dass sie die Gefahr in diesem Ausmaß keinesfalls versichert hätte, kann sie den Vertrag innerhalb der vorstehend erwähnten Frist kündigen.
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Sollte sich vor Inkrafttreten der Vertragsänderung oder der Kündigung ein Schadenfall ereignen, muss die Gesellschaft die entsprechende Leistung nur erbringen, wenn sie gesetzlich oder vertragsbedingt dazu verpflichtet ist. In Ermangelung einer solchen gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung, kann die Gesellschaft die Absicht beim Verschweigen oder bei der Ungenauigkeit der Angaben – welche bewusst anlässlich der Unterzeichnung oder während der Vertragslaufzeit begangen wurden – geltend machen, um die Leistung zu verweigern. In Ermangelung jeglicher Absicht beim Verschweigen oder bei der Ungenauigkeit der Angaben anlässlich der Unterzeichnung oder während der Vertragslaufzeit, ist die Gesellschaft berechtigt, ihre finanzielle Leistung entsprechend dem Verhältnis zwischen der gezahlten Prämie und der Prämie zu erbringen, die der Versicherungsnehmer hätte zahlen müssen, wenn die Gesellschaft ordnungsgemäß vor dem Eintritt des Schadenfalls über die Gefahrerhöhung in Kenntnis gesetzt worden wäre.



2.5 



Was müssen Sie über die Zahlung der Prämie wissen?



2.5.1 Die gesetzlich zulässigen Prämien (oder, im Falle von deren Aufteilung in Raten, die Prämienraten),



Nebenkosten und Steuern sind im Voraus an das Domizil der Gesellschaft oder des von ihr diesbezüglich ernannten Bevollmächtigen zu entrichten. Anlässlich jeder jährlichen Zahlungsaufforderung der Prämie weist die Gesellschaft den Versicherungsnehmer auf das jährliche Wiederholungsdatum des Vertragsbeginns, die Höhe der geschuldeten Prämie, die Kündigungsmodalitäten, das Datum, bis zu welchem eine eventuelle Kündigung ausgeführt werden kann und gegebenenfalls auf eine Tariferhöhung, hin. 2.5.2 Bei Nichtzahlung aus welchem Grund auch immer einer Prämie oder einer Prämienrate innerhalb



von 10 Tagen nach Fälligkeit, wird der Versicherungsschutz nach Ablauf einer 30-tägigen Frist ab Aufgabe eines Einschreibens an den Versicherungsnehmer an dessen letztbekannten Wohnsitz ausgesetzt. Das Einschreiben enthält eine Zahlungsaufforderung an den Versicherungsnehmer, die fällige Prämie zu zahlen, unter Angabe des Fälligkeitsdatums und des Betrags dieser Prämie sowie der Folgen, der Nichtzahlung bei Ablauf der oben erwähnten Frist. 2.5.3 Ein



während der Aussetzungsdauer erfolgter Schadenfall verpflichtet die Gesellschaft nicht zur Leistungserbringung. Letztere ist berechtigt, den Vertrag 10 Tage nach Ablauf der vorerwähnten 10-tägigen Frist zu kündigen. Die Aussetzung des Versicherungsschutzes beeinträchtigt nicht die Rechte der Gesellschaft, die Prämien einzufordern, die zu einem späteren Zeitpunkt fällig werden. Dieses Recht ist jedoch auf die Prämien für die zwei aufeinander folgenden Jahre begrenzt. Der nicht gekündigte Vertrag tritt wieder in Kraft um null Uhr am Folgetag des Tages, an dem die fällige Prämie oder, im Falle einer Aufteilung der Jahresprämie, die Prämienraten, welche Gegenstand der Zahlungsaufforderung waren, und diejenigen, die während der Aussetzungsdauer fällig geworden sind, sowie gegebenenfalls die Betreibungs- und Inkassokosten gezahlt wurden.
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2.6 Was passiert, wenn wir unsere Tarife oder unsere Versicherungsbedingungen ändern? Wenn die Gesellschaft beabsichtigt, die Versicherungsbedingungen und/oder ihre Tarife zu ändern, kann sie diese Anpassung nur mit Wirkung zum Datum der nächsten Jahresfälligkeit des Vertrags vornehmen. Die Gesellschaft muss in diesem Fall den Versicherungsnehmer mindestens 30 Tage vor dem Datum, zu dem die Tarifanpassung wirksam wird, auf diese Veränderung hinweisen. Der Versicherungsnehmer hat darauf hin das Recht den Vertrag innerhalb einer Frist von 60 Tagen zu kündigen, gerechnet vom Datum des Versandes der jährlichen Zahlungsaufforderung, die den Hinweis auf die Tariferhöhung beinhaltet.



2.7 



Wann und wie kann der Vertrag gekündigt werden?



2.7.1 Kündigungsfall 2.7.1.1 



Art.



Kündigung durch den Versicherungsnehmer



Kündigungsrecht



Frist für die Mitteilung der Kündigung



Inkrafttreten der Kündigung



2.7.1.1.1



jedes Jahr zum Datum der Jahresfälligkeit der Prämie;



mindestens dreißig Tage vor dem Datum der Jahresfälligkeit der Prämie;



um 00.00 Uhr am Datum der Jahresfälligkeit der Prämie;



2.7.1.1.2



jedes Jahr im Falle einer stillschweigenden Verlängerung ;



mindestens dreißig Tage vor dem Tag der stillschweigenden Verlängerung;



um 00.00 Uhr am Tag der stillschweigenden Verlängerung;



2.7.1.1.3



wenn die Gesellschaft: innerhalb eines Monats nach der Mitteilung der Kündigung durch die Gesellschaft an den Versicherungsnehmer;



nach Ablauf eines Monats ab dem Folgetag der Mitteilung der Kündigung;



• e  ine oder mehrere im Versicherungsvertrag vereinbarte Leistungen • e  inen anderen Vertrag des Versicherungsnehmers nach einem Schadenfall gekündigt hat; 2.7.1.1.4



Jedes Jahr zum Datum der jährlichen Zahlungsauf-forderung der Prämie



Innerhalb der auf den Versand der Zahlungsaufforderung folgenden dreißig Tage



Am zweiten Arbeitstag, der auf den Versand des Kündigungs-schreibens folgt, frühestens jedoch zum Datum der Vertrags-verlängerung



2.7.1.1.5



Im Falle einer Änderung der Versicherungsbedingungen, unter den in Punkt 2.6. vorgesehenen Bedingungen;



In dem Monat nach der Mitteilung über die Vertragsanpassung seitens der Gesellschaft



Um 0.00 Uhr am Tag des nächsten Jahrestags des Vertragsabschlusses



2.7.1.1.6



Im Falle einer Tariferhöhung gemäß Punkt 2.6 der Versicherungsbedingungen



Innerhalb der auf den Versand der Zahlungsaufforderung folgenden sechzig Tage



Am zweiten Arbeitstag, der auf den Versand des Kündigungs-schreibens folgt, frühestens jedoch zum Datum der Vertrags-verlängerung



2.7.1.1.7



in Ermangelung einer Einigung über die Festsetzung der neuen Prämie im Falle einer wahrnehmbaren und nachhaltigen Gefahrenminderung, unter den in Punkt 2.4.1 vorgesehenen Bedingungen;



nach Ablauf einer einmonatigen Frist nach dem Antrag auf Minderung des Versicherungsnehmers, sofern die Parteien sich nicht über die neue Prämie einigen konnten;



nach Ablauf einer einmonatigen Frist ab dem Folgetag der Mitteilung der Kündigung;
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2.7.1.2 



Kündigung durch die Gesellschaft



Art.



Kündigungsrecht



Frist für die Mitteilung der Kündigung



Inkrafttreten der Kündigung



2.7.1.2.1



jedes Jahr zum Datum der Jahresfälligkeit der Prämie;



mindestens sechzig Tage vor dem Datum der Jahresfälligkeit der Prämie;



um 00.00 Uhr am Datum der Jahresfälligkeit der Prämie;



2.7.1.2.2



jedes Jahr im Falle einer stillschweigenden Verlängerung ;



mindestens sechzig Tage vor dem Tag der stillschweigenden Verlängerung;



um 00.00 Uhr am Tag der stillschweigenden Verlängerung;



2.7.1.2.3



nach Eintritt eines eine Entschädigung veranlassenden Schadenfalls;



innerhalb eines Monats nach der ersten Zahlung der Leistung durch die Gesellschaft;



nach Ablauf einer einmonatigen Frist ab dem Folgetag der Mitteilung der Kündigung;



2.7.1.2.4



im Falle eines betrügerischen Verstoßes des Versicherungsnehmers und/oder des Versicherten gegen die ihm (ihnen) infolge eines Schadenfalls obliegenden Verpflichtungen;



innerhalb eines Monats nach Aufdecken des Betruges;



ab der Mitteilung der Kündigung;



2.7.1.2.5



im Falle der Nichtzahlung einer Prämie oder einer Prämienrate innerhalb von zehn Tagen nach ihrer Fälligkeit;



2.7.1.2.6



im Falle eines nicht absichtlichen Verschweigens oder von nicht absichtlich gemachten ungenauen Angaben bei der Gefahrenbeschreibung anlässlich der Vertragszeichnung, oder im Falle einer Gefahrerhöhung während der Vertragslaufzeit: • w  enn der dem Versicherungsnehmer unter den in den Punkten 2.3 und 2.4.2 vorgesehenen Bedingungen unterbreitete Vorschlag der Vertragsänderung: ––



––



nach einer 40-tägigen Frist nach der Zahlungsaufforderung;



• innerhalb von 15 Tagen nach: ––



––



 er Ablehnung vonseiten des d Versicherungsnehmers;  blauf der einmonatigen A Bedenkzeit, sofern der Versicherungsnehmer seine Annahme des Vorschlags nicht bekundet hat;



• n  ach Ablauf einer einmonatigen Frist ab dem Folgetag der Mitteilung der Kündigung; • n  ach Ablauf einer einmonatigen Frist ab dem Folgetag der Mitteilung der Kündigung;



• innerhalb eines Monats nach dem Tag, an dem die Gesellschaft Kenntnis vom Verschweigen oder der Ungenauigkeit der Angaben oder der Gefahrerhöhung erlangt hat;



abgelehnt wird  icht innerhalb einer n einmonatigen Bedenkzeit angenommen wurde;



• w  enn die Gesellschaft den Beweis erbringt, dass sie die Gefahr (in dem Ausmaß) keinesfalls versichert hätte; 2.7.1.2.7



im Falle des Todes des Versicherungsnehmers;



innerhalb von drei Monaten, nach dem Tag, an dem die Gesellschaft Kenntnis vom Tod erlangt hat;



nach Ablauf einer einmonatigen Frist ab dem Folgetag der Mitteilung der Kündigung;



2.7.1.2.8



im Falle des Konkurses des Versicherungsnehmers;



innerhalb eines Monats nach Ablauf einer dreimonatigen Frist nach der Konkurseröffnung;



nach Ablauf einer einmonatigen Frist ab dem Folgetag der Mitteilung der Kündigung;
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2.7.1.3 



Art. 2.7.1.3.1



Kündigung durch die Rechtsnachfolger



Kündigungsrecht im Falle des Todes des Versicherungsnehmers. Wenn keine Kündigung beantragt wird, wird der Vertrag ohne weitere Formalitäten für Rechnung der Rechtsnachfolger weitergeführt, welche solidarisch und unteilbar für die sich aus der Versicherung ergebenden Obliegenheiten haften.



2.7.1.4 



Art. 2.7.1.4.1



2.7.1.5 



Art. 2.7.1.5.1



2.7.2. 



Frist für die Mitteilung der Kündigung innerhalb von drei Monaten und 40 Tagen nach dem Tode des Versicherungsnehmers;



Inkrafttreten der Kündigung nach Ablauf einer einmonatigen Frist ab dem Folgetag der Mitteilung der Kündigung.



Kündigung durch den Konkursverwalter



Kündigungsrecht bei Zahlungsunfähigkeit, Konkurs oder Zwangsvergleich des Versicherungsnehmers;



Frist für die Mitteilung der Kündigung



Inkrafttreten der Kündigung



innerhalb von drei Monaten nach Eintritt des Ereignisses, durch welches dieses Recht entsteht;



nach Ablauf einer einmonatigen Frist ab dem Folgetag der Mitteilung der Kündigung.



Kündigung durch den mit der Zwangsverwaltung beauftragten Richter



Kündigungsrecht im Falle einer Zwangsverwaltung;



Frist für die Mitteilung der Kündigung innerhalb von drei Monaten nach dem richterlichen Beschluss zur Zwangsverwaltung;



Inkrafttreten der Kündigung nach Ablauf einer einmonatigen Frist ab dem Folgetag der Mitteilung der Kündigung.



Form der Kündigung Die Kündigung des Vertrags wird entweder per Einschreiben mit der Post oder durch Urkunde des Gerichtsvollziehers oder durch Aufgabe des Kündigungsschreibens gegen Empfangsbescheinigung mitgeteilt.



2.7.3 



Erstattung der Prämie im Falle einer Kündigung Die Gesellschaft verpflichtet sich, dem Versicherungsnehmer innerhalb von 30 Tagen ab Inkrafttreten der Kündigung die für die Versicherungsdauer nach dem Inkrafttreten der Kündigung gezahlten Prämien zurückzuzahlen, wenn der Vertrag aus welchem Grund auch immer gekündigt wird. Sofern diese Frist überschritten wird, werden von Amts wegen Verzugszinsen fällig.
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2.8 



Wann endet der Vertrag?



2.8.1 



Die Versicherung endet von Amts wegen ohne weitere Formalitäten für den Versicherten: • wenn er stirbt; • wenn eine in Punkt 1.5 erwähnte Krankheit oder ein in Punkt 1.5. erwähntes Gebrechen eintritt; • wenn er bei Ablauf des laufenden Versicherungsjahres das Alter von 75 Jahren erreicht hat (Versicherungsnehmer oder Ehegatte); • wenn er bei Ablauf des laufenden Versicherungsjahres seine Studien beendet hat und auf jeden Fall wenn er das Alter von 25 Jahren erreicht hat (Kind). Sofern es nur einen Versicherten gibt, bewirkt die Einstellung der Versicherung diejenige des Vertrags. Sofern es mehrere gibt, läuft der Vertrag weiterhin für die anderen Versicherten, welche ihre Eigenschaft als Versicherte behalten.



2.9 



Vielzahl von Versicherungsnehmern Sofern es mehrere Versicherungsnehmer gibt, handelt jeder für Rechnung des anderen. Jede von der Gesellschaft an einen von ihnen gerichtete Mitteilung gilt gegenüber allen. Sie haften zudem solidarisch und unteilbar für die sich aus dem Vertrag ergebenden Obliegenheiten.



2.10 



Domizil und Korrespondenz Das erwählte Domizil des Versicherungsnehmers ist von Amts wegen die in den Sonderbedingungen angegebene Adresse, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat der Gesellschaft schriftlich eine Adressänderung mitgeteilt. Die Mitteilungen des Versicherungsnehmers an die Gesellschaft sind schriftlich an den Gesellschaftssitz zu richten. Der Versicherungsnehmer muss der Gesellschaft unverzüglich per Einschreiben jegliche Verlegung seines Wohnsitzes ins Ausland mitteilen. Während der Vertragslaufzeit erfolgen die Mitteilungen der Gesellschaft ordnungsgemäß an den bekannten Wohnsitz des Versicherungsnehmers.



2.11 



Was passiert im Falle von Beanstandungen? Wenn der Versicherungsnehmer trotz der Bemühungen der Gesellschaft, Probleme zu lösen, die im Laufe des Versicherungsvertrags auftreten können, keine zufriedenstellende Antwort erhält, wird er gebeten, der Generaldirektion der Gesellschaft seine Beschwerden zu unterbreiten. Er kann sich ebenfalls an das Versicherungsaufsichtsamt oder an die auf Initiative der Vereinigung der Versicherungsgesellschaften und des luxemburgischen Verbraucherverbands eingesetzte Schlichtungsstelle wenden, unbeschadet der Möglichkeit, eine gerichtliche Klage einzureichen.
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2 Welches sind die administrativen Bestimmungen?



Inhalt



2.12 



Welches sind die zuständigen Gerichtsbarkeiten? Jegliche zwischen dem Versicherungsnehmer und der Gesellschaft aufgrund des Versicherungsvertrags entstandene Rechtstreitigkeit unterliegt der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des Großherzogtums Luxemburg, unbeschadet der Anwendung von internationalen Verträgen und Abkommen.



2.13 



Was ist mit der Verjährung? Jegliches sich aus dem Vertrag ergebende Recht verjährt nach drei Jahren ab Eintritt des Ereignisses, durch welches das Recht entsteht. Diese Verjährung kann innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Grenzen ausgedehnt werden.



2.14 



Welches Gesetz ist anwendbar? Der Vertrag unterliegt dem luxemburgischen Gesetz.



2 Welches sind die administrativen Bestimmungen? 
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Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem AXA-Berater.



Wir verstehen, dass der Abschluss einer Versicherung zahlreiche berechtigte Fragen aufwirft. „Bin ich bei der richtingen Gesellschaft, wurde mir das richtige Produkt empfohlen, werde ich bei einem Unfall Bezahlung erhalten … kurz, kann ich Vertrauen haben ?“ … Wir sind überzeugt davon, dass dieses Vertrauen Tag für Tag gewonnen werden muss.



Verfügbarkeit,Aufmerksamkeit,Zuverlässigkeit.



Vorsoge Sparen Zuzatsrente Sparen & Kapitalanlagen Kombinierte Versicherung Reisen & Freizeit Krankenversicherung



(+352) 44 24 24 - 1 www.axa.lu



AXA Assurances Luxembourg S.A. – 1, place de l’Etoile L-1479 Luxembourg – B.P. 1661 L-1016 LuxembourgTél.   :   (+352) 44 24 24 -1 – Fax   :   (+352) 44 24 24 4300 – R.C. Luxembourg B 84514



VivaZen Famille CA - W.03.2013 - Ed.04.2013 - 2100 - 40569



Wir von AXA verpflichten uns daher, unter allen Umständen zu diesen drei Verhaltensweisen:



























Empfehlen Sie Dokumente
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Allgemeine Versicherungsbedingungen der ... - FVB GmbH 

1 Welche GerÃ¤te sind versichert? Wer ist die versicherte. Person? 1. Mit dem Schutzklick GerÃ¤teschutzbrief kann die versicherte. Person folgende neue und ...
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Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen (AVB WSR ... 

Deckung fÃ¼r Auszahlungsfehler bei Anderkonten . .... schaftlich aus, sind sie Sozien ohne RÃ¼cksicht darauf, wie .... Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen der AWP P&C 

1 Welche GerÃ¤te sind versichert? Wer ist die versicherte. Person? 1. Mit dem Schutzklick GerÃ¤teschutzbrief kann die versicherte. Person folgende neue und ...
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Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen (AVB WSR 

zur alsbaldigen Anlage auf ein Anderkonto in Verwahrung genommen und ordnungsgemÃ¤ÃŸ verbucht sind. B. Risikobeschreibungen fÃ¼r die VermÃ¶gensschaden-. Haftpflichtversicherung von RechtsanwÃ¤lten (einschlieÃŸ- lich des Rechtsanwalts-Risikos von Anwa
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Allgemeine Versicherungsbedingungen der AWP P&C 

Mit der Schutzklick Garantie-VerlÃ¤ngerung kann die versicher- te Person folgende neue und gebrauchte elektronische GerÃ¤te. (inkl. im Lieferumfang ...
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Allgemeine Versicherungsbedingungen fÃ¼r die Privat 

Besondere Regelungen fÃ¼r einzelne private Risiken (Versicherungsschutz, ..... im Internet, per E-Mail oder mittels ... Access-, Host-, Full-Service-Providing;.
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Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen (AVB WSR ... 

Definition des VermÃ¶gensschadens. VermÃ¶gensschÃ¤den sind solche ... der im Antrag angegebenen Kosten und etwaiger Ã¶ffentlicher. Abgaben. 2. Beginn bei ...
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Versicherungsbedingungen OptiSoins 

... garantiert im Schadensfall, wie er in den Sonderbedingungen definiert .... Die Kosten fÃ¼r Sauna sowie Thermal- und Ã¤hnliche BÃ¤der werden nicht erstattet.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) von Helvetia fÃ¼r die ... 

Die vorliegende Versicherung beinhaltet keine ÃœberschÃ¼sse. Sie deckt aus- schliesslich reine Risikoversicherungen ab, weshalb sie keine RÃ¼ckkaufs- und.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) von Helvetia fÃ¼r die ... 

fÃ¼r die fakultative Ratenversicherung (EU/AL) der Schweizer Kredit AG .... schliesslich reine Risikoversicherungen ab, weshalb sie keine RÃ¼ckkaufs- und.
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Versicherungsbedingungen 

08.01.2016 - Die folgenden Bestimmungen dienen der Definition der Deckung ...... Gesellschaft sowie die Kosten und Honorare fÃ¼r die Beratung durch den.
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Versicherungsbedingungen Leben Privatkunden 

Nach der FATCA-Gesetzgebung (Foreign Account Tax Compliant Act), durch die die US-amerikanische. SteuerbehÃ¶rde (IRS: Internal Revenue Service) ein ...
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Versicherungsbedingungen fÃ¼r die ... AWS 

(dentin-adhÃ¤sive FÃ¼llungen),. - CEREC-Verfahren. - Parodontosebehandlungen,. - Wurzelbehandlung, Wurzelkanalbehandlung,. Wurzelspitzenresektion,. - funktionsanalytische und funktionstherapeuti- sche Leistungen sowie. - die mit dem Zahnerhalt verbun
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Versicherungsbedingungen OptiHome 

oder im Hinblick auf die Behinderung des Verkehrs oder des normalen Betriebs eines Dienstes ...... Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem AXA-Berater.
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Versicherungsbedingungen fÃ¼r die Selbstbehalts 

27.09.2018 - BlaBlaCar Website oder die BlaBlaCar-App organisiert wird. Der Gruppenversicherungsvertrag ist weder ein Kfz-. Versicherungsvertrag noch ...
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Allgemeine 

Storage temperature must be from 15Â°C to 25Â°C and max. 65% relative humidity for max. 12 months. Prevent storing the boards under humid conditions or ...
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Allgemeine Verkaufsbedingungen Allgemeine Verkaufsbedingungen ... 

Auftraggebers in Frage stellen, so werden alle bestehenden Forderungen sofort ... 369 HGB bis zur vollstÃ¤ndigen ErfÃ¼llung aller fÃ¤lligen Forderungen aus der.
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Versicherungsbedingungen OptiHome - axa-contento 

versicherten und geborgenen Sachen zu vermeiden, sowie die Kosten fÃ¼r Entfernung und ...... die Kosten und Honorare fÃ¼r private Ermittler (Privatdetektive),.
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Versicherungsbedingungen OptiDrive - axa-contento 

Definition. 31. Gegenstand und geografischer Geltungsbereich. 31 ...... Die Gesellschaft kann den Versicherten auf dessen Ersuchen bei seiner Wahl beraten.
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Versicherungsbedingungen Leben Privatkunden - Amazon Web ... 

Jede Partei trÃ¤gt das Honorar ihres SachverstÃ¤ndigen, wobei das Honorar des dritten ...... Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem AXA-Berater.
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Versicherungsbedingungen Leben Privatkunden - axa-contento 

den Versicherten an Versicherer, RÃ¼ckversicherer, medizinische Berater ..... Jede Partei trÃ¤gt das Honorar ihres SachverstÃ¤ndigen, wobei das Honorar des ...
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ALLGEMEINE UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Zur Echterhoff Bau-Gruppe gehÃ¶ren in Personal- und GerÃ¤teunion (1.-5.): 1) Bauunternehmung. Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG. OsnabrÃ¼ck gegrÃ¼ndet 1860.
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allgemeine reisebedingungen 

01.07.2018 - Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie. (EU) 2015/2302.
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Allgemeine Nutzungsbedingungen 

16.10.2017 - Drivy stellt eine Online-Plattform zur Vernetzung einerseits der ...... NachdieserZeitkannDrivykeineAnfrageeröffnen. ...... eingeht, der die Überweisung auf sein Konto rechtfertigt. .... Der Einbau und Ausbau der Drivy Open
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